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Was ist
Law in Practice?

„Law in Practice“ ist ein Programm, das juristische Praktika in 
Lehrveranstaltungen integriert und als prüfungsrelevante Leis-
tung anerkennt. In diesem Folder fi ndest du alle notwendigen 
Kriterien dafür.

Wo kann ich Praktika absolvieren?

Alle juristischen Praktika bei Rechtsberater*innen (Anwaltschaft, Notariat, 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung), Gerichten, Verwaltungs- und 
Finanzgerichten, Behörden und Rechtsabteilungen von Unternehmen, 
Organisationen und Institutionen (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer 
Österreich, Industriellenvereinigung, NGOs, etc.); auch practice4jus.



* Erläuterungen zu den Kombinationen: BFG = Bundesfi nanzgericht, FMA = Finanzmarktaufsicht, 
RB = Rechtsberater*innen, RAbt = Praktikum in Rechtsabteilungen von Unternehmen, Institutionen 
und Organisationen, Gericht = Praktikum als Rechtshörer*in bei Gerichten in Straf-/Zivilsachen 
(Praktika bei Gericht werden für Studierende unter der Bezeichnung  „Rechtshörer*in“ angeboten; 
nicht zu verwechseln mit dem Gerichtspraktikum, das sich an absolvierte Jurist*innen richtet)

Welche Inhalte und Kriterien müssen meine 
Praktika erfüllen?

Praktika müssen zumindest 1 Monat (mind. 20 Wochenstunden) dauern 
und schwerpunktmäßig auf juristische Inhalte ausgerichtet sein.
Es ist erforderlich, mindestens 2 Praktika nach bestimmten Schwerpunkten 
zu kombinieren. Grundsätzlich kommen mehrere standardisierte 
Kombinationen in Frage:

 Kombinationen* für deine Praktika: 
  Schwerpunkt Zivil-/Strafgericht: RB/RAbt + Gericht;
  Schwerpunkt Verwaltung/Finanzverwaltung: RB/RAbt + 
   Finanz-/Verwaltungsbehörde; RB/RAbt + Verwaltungsgericht/BFG,
   Finanz-/Verwaltungsbehörde + Verwaltungsgericht/BFG;
   RB/RAbt + FMA;
  Schwerpunkt Beratung: RB + RAbt

 Abfolge: 
 Die kombinierten Praktika sollten möglichst in zeitlicher Nähe (idealerweise 

hintereinander, zumindest aber im selben Kalenderjahr) absolviert werden 
bzw. worden sein (Ausnahmen sind mit der LVA-Leitung abzustimmen).

 Bescheinigung:
 Über die Absolvierung der Law in Practice-Praktika wird vom Dekanat 
 nach Vorlage der Nachweise eine entsprechende Bescheinigung – jeweils 

bezogen auf den Schwerpunkt – ausgestellt.
 Achtung: Über die Anrechnung bei einer LVA entscheidet in der Pilotphase 

die jeweilige LVA-Leitung.

Inhalte und Kriterien 
deiner Praktika.



Anrechnung 
deiner Praktika.

Bei welchen Lehrveranstaltungen ist eine 
Anrechnung möglich? 

Für die Anrechnung bestehen, abhängig von der LVA, mehrere 
Möglich keiten, die jeweils mit der LVA-Leitung abzustimmen sind:

 Absolvierung im Rahmen einer eigenen LVA mit 3 ECTS, z.B.
  LVA „Einführung in die Rechtshörerschaft“ von Prof. Geroldinger;
   neue LVA „Einführung in Law in Practice“ 
  LVA „Law in Practice/Court in Class“ im Bachelorstudium 
   Wirtschaftsrecht
 Berücksichtigung als Mitarbeit in einer fachverwandten LVA, z.B.

  Werkstatt Verwaltungsverfahren
  AG Betriebliches Umweltrecht

Anrechnung möglich ab Sommersemester 2024 im Pilotbetrieb (integriert 
in einzelne LVA), ab Wintersemester 2024/2025 gibt es dann ein breiteres 
LVA Angebot. Achtung: Je nach LVA ist auch die Anrechnung einzelner 
Praktika (ohne Kombination) möglich. Nur für die Bescheinigung „Law in 
Practice“ ist eine entsprechende Kombination nachzuweisen.
Zuständig für Anrechnung: LVA-Leitung (in der Pilotphase)

Können bereits abgeleistete Praktika angerechnet werden? 

Ja, auch Praktika aus dem Jahr 2023 können angerechnet werden. 
Nachzuweisen ist hier:

 mittels schriftlicher Bestätigung der Arbeitgeber*in, dass die jeweiligen 
Praktika zumindest 1 Monat (mind. 20 Wochenstunden) gedauert haben 
und schwerpunktmäßig auf juristische Inhalte ausgerichtet waren und

 dass die beiden Praktika eine Kombination (siehe Kombinations-
möglichkeit) bilden und in zeitlicher Nähe absolviert wurden.



Info, Service und 
Beratung.

Gibt es Unterstützung bei der Organisation/Vermittlung 
von Praktika?

Ja. JKU Dekanat und ÖH Jus richten eine Anlaufstelle ein, die Informationen 
über Praktika, off ene Stellen und Bewerbungsunterlagen  zur Verfügung 
stellt. Natürlich kannst du deine Praktika auch selbst organisieren und 
anrechnen lassen. 

Kontakt

JKU Dekanat der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät
JKU Campus, Juridicum, 
Raum 112 B
T +43 732 2468 3201
dekanat-re@jku.at
jku.at/rechtswissenschaftliche-
fakultaet/

JKU ÖH Jus
JKU Campus, Keplergebäude/
Hörsaaltrakt, ÖH JUS Büro 
(Aufgang HS 2)
T +43 732 2468 5969
jus@oeh.jku.at
Ansprechpartner*innen &
Öff nungszeiten unter
oeh.jku.at/abschnitte/rechtswissen-
schaften
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UNIVERSITÄT LINZ
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